KI-Richtlinie des [Vereinsname]
(Beschlussdatum: ____________)

1. Zweck und Geltungsbereich
Diese Richtlinie regelt den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im [Vereinsname]
Zweck:
· Effizienzsteigerung bei Internetauftritt, Newsletter, Social Media und Veranstaltungsplanung
· Unterstützung der internen Kommunikation
· Entlastung ehrenamtlicher Vorstandsarbeit
· Sicherstellung von Datenschutz, Urheberrecht und Transparenz
Geltungsbereich:
· Alle Vorstandsmitglieder
· Alle Personen mit Zugriff auf Vereinsdaten
· Projektgruppen und beauftragte Dienstleister
Rechtsgrundlagen:
· Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
· EU AI Act (insbesondere Transparenzpflichten bei KI-generierten Inhalten)
· Urheberrechtsgesetz (UrhG)

2. Erlaubte Tools (Positivliste)
Es dürfen ausschließlich vom Vorstand, dessen Stellvertretern oder KI-Beauftragten freigegebene KI-Tools verwendet werden.
Zulässig sind derzeit:
· Text-KI (z. B. für Newsletter-Entwürfe, Social-Media-Texte, Ehrungstexte, Trauereden)
· Bildgenerierungs-KI für Werbematerial ohne reale Personen
· KI-Funktionen in bestehenden Vereins-Tools (z. B. Newsletter-Software, Social-Media-Planung)
Nicht zulässig sind:
· KI-Tools mit unklarer Datenverarbeitung
· Tools ohne DSGVO-konforme Datenschutzerklärung
· Private KI-Accounts zur Verarbeitung von Vereinsdaten
Die Positivliste wird durch den KI-Beauftragten gepflegt und regelmäßig überprüft.

3. Datenregeln (Ampelsystem)
🟢 Grün – erlaubt
Diese Daten dürfen in KI-Tools eingegeben werden:
· Öffentlich zugängliche Informationen
· Allgemeine Veranstaltungstexte
· Anonymisierte oder stark abstrahierte Inhalte
· Allgemeine Marketingideen
Beispiel:
„Schreibe einen Einladungstext für ein Adventskonzert eines gemischten Chores.“
„Formuliere einen Einladungstext für unser Frühlingskonzert.“
„Erstelle 5 Social-Media-Posts für ein Adventssingen.“
„Schreibe einen neutralen Pressetext über einen gemischten Laienchor.“
Ideen für Bühnenbild, Moderation oder Konzertmotto
Allgemeine Probenstruktur („Wie kann man Einsingübungen abwechslungsreich gestalten?“)
➡ Keine personenbezogenen Daten, keine urheberrechtlich geschützten Inhalte.
🟡 Gelb – nur mit Vorsicht, nur anonymisiert und geprüft
Nur nach Prüfung und möglichst anonymisiert:
· Interne organisatorische Informationen
· Nicht-öffentliche Termine
· Fotos ohne klar erkennbare Personen
· Statistische Daten ohne Personenbezug
Beispiele:
· „Erstelle einen Probenplan für 60 Mitglieder mit unterschiedlichen Stimmlagen.“
· „Formuliere eine interne Erinnerung für Mitglieder, die häufig fehlen.“
(ohne Namensnennung)
· „Optimiere diesen Text unseres letzten Protokolls“
(Namen und personenbezogene Details vorher entfernen)
· Analyse eines Gruppenfotos ohne Namensnennung
Vorgehen:
· Namen entfernen, Namen durch „Mitglied A“ ersetzen
· E-Mail-Adressen anonymisieren
· Keine sensiblen Zusatzinformationen verwenden
· Keine Telefonnummern verwenden
· Keine vertraulichen Diskussionen hochladen
🔴 Rot – verboten
Diese Daten dürfen niemals in externe KI-Tools eingegeben werden:
· Mitgliederdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail)
· Bankverbindungen
· Gesundheitsdaten
· Daten Minderjähriger
· Interne Konflikte oder personenbezogene Bewertungen
Beispiele:
· Mitgliederlisten in KI kopieren
· Bankdaten des Vereins eingeben
· Krankheitsinformationen („Mitglied X fällt wegen Depression aus“)
· Konfliktbeschreibungen mit Namensnennung
· Vollständige Liedtexte oder eingescanntes Notenmaterial hochladen
Verstöße gelten als Datenschutzverletzung und sind dem Vorstand unverzüglich zu melden.

4. KI-Ansprechperson
Der Verein benennt eine KI-Ansprechperson (z. B. Vorstandsmitglied für Digitalisierung).
Aufgaben:
· Pflege der Positivliste
· Beratung bei Unsicherheiten
· Dokumentation der eingesetzten Tools
· Beobachtung rechtlicher Entwicklungen (EU AI Act, DSGVO)
· Organisation von Schulungen

5. Dokumentationspflichten
Für folgende Anwendungen ist eine kurze Dokumentation erforderlich:
· Regelmäßiger Einsatz eines neuen KI-Tools
· Automatisierte Social-Media-Planung
· KI-gestützte Bild- oder Texterstellung für Kampagnen
Die Dokumentation enthält:
· Name des Tools
· Zweck
· Verarbeitete Datenkategorie (Ampelfarbe)
· Datum der Freigabe
Die Dokumentation wird zentral beim Vorstand abgelegt.

6. Kennzeichnungsregeln (Transparenz)
Gemäß EU AI Act müssen KI-generierte Inhalte transparent gemacht werden.
Grundsatz:
· KI ist ein Hilfsmittel, keine eigenständige Autorenschaft.
· Menschen tragen die Verantwortung für veröffentlichte Inhalte.
Kennzeichnung erforderlich (ab 2.8 26 EU-Gesetz).) bei:
· Bilder: KI-generierte Fotos, Grafiken oder Illustrationen (z. B. für Social Media, Plakate).
· Videos & Audios: Deepfakes oder KI-generierte Clips.
· Texte: Wenn diese wesentliche Informationen enthalten und nicht von einem Menschen redaktionell überprüft wurden. 
· 
· Beispiel:
· „Bild/Plakat erstellt mit KI.“
· „Text unter Verwendung von KI erstellt.“
Bei redaktionell stark überarbeiteten Texten ist keine gesonderte Kennzeichnung erforderlich.

7. Prüfprozess vor Veröffentlichung
Vor Veröffentlichung (Newsletter, Website, Social Media):
1. Faktenprüfung
· Stimmen Termine, Orte, Preise?
2. Datenschutzprüfung
· Sind personenbezogene Daten enthalten?
· Liegt eine Einwilligung für Fotos vor?
3. Urheberrechtsprüfung
· Ist das Bild lizenzfrei oder selbst erstellt?
· Keine Verwendung geschützter Liedtexte ohne Rechte.
4. Qualitätsprüfung
· Tonalität passend zum Verein?
· Keine diskriminierenden oder missverständlichen Formulierungen?
Verantwortlich ist die jeweils veröffentlichende Person.

8. Urheberrechtliche Grundsätze
· Liedtexte dürfen nicht vollständig in KI-Systeme eingegeben werden.
· Notenmaterial darf nicht digitalisiert und hochgeladen werden.
· KI-generierte Bilder dürfen keine erkennbaren Künstlerstile imitieren.
· Bei Veröffentlichung ist sicherzustellen, dass keine Rechte Dritter verletzt werden.

9. Grundprinzipien
Der Verein verpflichtet sich zu:
· Transparenz
· Datenschutz
· Menschlicher Letztverantwortung
· Sorgfalt bei Veröffentlichung
· Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit durch sinnvollen KI-Einsatz

10. Umgang mit GEMA-pflichtigen Werken
Der Verein beachtet bei der Nutzung von Musikwerken die Vorgaben der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte).
Grundsätze:
1. Aufführungen
· Konzerte mit geschützten Werken sind ordnungsgemäß bei der GEMA anzumelden.
· KI darf nicht zur Umgehung von Meldepflichten genutzt werden.
2. Liedtexte
· Vollständige geschützte Liedtexte dürfen nicht in externe KI-Systeme eingegeben werden.
· Keine Veröffentlichung vollständiger Texte im Newsletter oder auf Social Media ohne Rechte.
3. Notenmaterial
· Keine Digitalisierung oder Upload von urheberrechtlich geschützten Noten in KI-Tools.
· Arrangements dürfen nur im Rahmen erworbener Rechte genutzt werden.
4. KI-generierte Musik
· KI-generierte Werke sind gesondert zu prüfen.
· Es darf kein Stil eines konkret erkennbaren lebenden Komponisten imitiert werden.
· Vor Veröffentlichung ist zu klären, ob urheberrechtliche oder leistungsschutzrechtliche Ansprüche bestehen.
Verantwortlich für GEMA-Fragen ist der/die Konzert- oder Veranstaltungsverantwortliche in Abstimmung mit dem Vorstand.

11. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt mit Vorstandsbeschluss in Kraft und wird jährlich überprüft.
